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Diese Empfehlung wurde durch eine Arbeitsgruppe von KKVA und Eidgenössischer Vermes
sungsdirektion (V+D) im Hinblick auf die Umsetzung der dritten Dimension in der AV (3D-AV) 
erstellt. Als Basis wurde die bestehende Richtlinie Detaillierungsgrad in der AV, Informationse
bene Einzelobjekte (Richtlinie Detaillierungsgrad EO) unverändert übernommen. Die Ergänzun
gen der Arbeitsgruppe, welche die 3D-AV betreffen, sind im vorliegenden Dokument rot ge
schrieben. Diese Empfehlung wurde von der Technischen Kommission KKVA und der V+D ein
gesehen und vom Vorstand KKVA am 19. Juni 2008 verabschiedet.  

Der Arbeitsgruppe gehörten an:  
-   Walter Meier (BS, Vorsitz) 
-   Robert Balanche (V+D) 
-   Michael Boller (TG) 
-   Emanuel Schmassmann (swisstopo) 
-   Bruno Wirth (Firma Darnuzer) 
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1 Grundlagen 
'Verordnung über die amtliche Vermessung' (VAV) vom 18. November 1992 (Stand am 25. März 2003). 

'Technische Verordnung über die amtliche Vermessung' (TVAV) des Bundes vom 10. Juni 1994, (Stand 
am 25. März 2003). 

Datenmodell 2001 Bund der Amtlichen Vermessung (DM.01-AV-CH), Version 24. 

Datenkatalog und Modell der Topic Einzelobjekte_3D vom Januar 2008 der Arbeitsgruppe 3D-AV. 

Die nachfolgenden Ausführungen gelten in dem Sinne als Erläuterungen und sind weder abschliessend 
noch als vollständig zu betrachten.  

Texte in Kursiv sind zitierte Originaltexte aus den Gesetzen oder Verordnungen. 

2 Allgemeines 
In der KKVA Empfehlung 3D-Modellierung in der amtlichen Vermessung vom 5. Juni 2008, erarbeitet 
durch die Arbeitsgruppe 3D-AV, wurde folgender Lösungsansatz gewählt: Die dritte Dimension (3D) soll, 
da auf Bundesstufe die rechtlichen Grundlagen zurzeit fehlen, als kantonale Erweiterung des Datenmo
dells des Bundes im Sinne von Artikel 10 der VAV in der AV integriert werden. Es wird vorgeschlagen, 
beim Erheben, Erfassen und Verwalten von 3D-Objekten auf der bestehenden Informationsebene (Topic) 
Einzelobjekte (EO) aufzubauen. Analog dem Vorgehen bei der Formulierung von kantonalen Erweiterun
gen des Datenmodells wird die Topic EO erweitert zur Topic Einzelobjekte in 3. Dimension (Einzelob
jekte_3D oder EO_3D). Auf der Datenbankebene wird die Topic EO ersetzt durch die Topic EO_3D. Be
züglich Detaillierungsgrad lehnt man sich praktisch vollständig an die bestehende und bewährte KKVA 
Richtlinie Detaillierungsgrad EO an. 

Mit den Informationsebenen Bodenbedeckung und Einzelobjekte wird die komplexe Wirklichkeit generali
siert, in beschränktem Masse kartografisch nachbearbeitet und in den Plänen für das Grundbuch abgebil
det. Die Bundesvorschriften und die nachstehenden kantonalen Weisungen, insbesondere die Kriterien für 
den Detaillierungsgrad, bezwecken: 

1. eine einheitliche Datenerfassung, 

2. eine kostenmäßig verantwortbare Detaillierung des Informationsgehaltes, 

3. die Erhebung einer Detaillierung, welche nachführbar bleibt. 

Bis vor wenigen Jahren war das Interesse der Benutzer an den Informationen der Bodenbedeckung und 
der Einzelobjekte aus der amtlichen Vermessung eher gering und hat sich auf die Abbildung im Plan für 
das Grundbuch beschränkt. Mit zunehmendem Einsatz von LIS / GIS-Anwendungen und insbesondere 
mit der Einführung von flächenabhängigen Direktzahlungen in der Landwirtschaft hat sich die Bedeutung 
der Erhebungen in den Informationsebenen Bodenbedeckung und Einzelobjekte verändert und das Inte
resse an einer aktuellen und einheitlichen Erfassung hat sich massiv erhöht.  

Die vorliegende Weisung stellt keine abschliessende Anleitung dar. Dies deshalb nicht, weil auch mit noch 
so umfangreichen Vorschriften nie alle vorkommenden Tatbestände schlüssig zu beantworten sind. Viel
mehr soll sie, dokumentiert mit Beispielen, als Entscheidungshilfe dienen. 

Die Abgrenzungen sind mit einem möglichst einfachen Verlauf und einem Minimum an Punkten darzustel
len. Dies gilt insbesondere für Abgrenzungen, welche naturgemäß starken Veränderungen unterworfen 
sind. 
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Die Informationsebene Einzelobjekte umfasst Objekte, die Merkmale der Bodenbedeckung enthalten, wel
che aufgrund ihrer Eigenschaft oder Ausdehnung aber keine oder unwesentliche flächenmäßige Bedeu
tung haben oder aber keine flächenmäßige Ausdehnung haben. 

Der Objekte der Informationsebene Einzelobjekte sind im Art. 21 der TVAV umschrieben. 

3 Kriterien für den Detaillierungsgrad 

3.1 Allgemeines 

Der Detaillierungsgrad richtet sich nach der Intensität der Bodennutzung. Für die Beurteilung der Intensität 
der Bodennutzung sind die Toleranzstufen TS2 bis TS5 maßgebend. 

Bei öffentlichen Arealen wie Schulanlagen, Spitälern, Mehrzweckanlagen, Verwaltungsgebäuden usw. ist 
für die Elemente der Informationsebenen Bodenbedeckung und Einzelobjekte ein größerer Detaillierungs
grad zulässig als bei nicht öffentlichen. 

Hingegen sind die Darstellungen bei grösseren Industrie- und Fabrikanlagen stark zu generalisieren resp. 
stark einzuschränken. Insbesondere dann, wenn diese Werke betriebseigene Werkspläne unterhalten.  

Folgende Kriterien bestimmen die Detaillierung der Informationsebene Einzelobjekte:  

a. Erhebungskriterien  

b. Metrische und flächenhafte Kriterien 

Die Kriterien sind stufenweise anzuwenden: Zuerst wird a) untersucht. Muss ein Objekt gemäss der Unter
suchung von a) erhoben werden, so müssen die Kriterien unter b) als weitere Entscheidungshilfen hinzu
gezogen werden. 

3.2 Gesetzliche Vorgaben 

3.2.1 Art. 10 Erhebungskriterien (TVAV) 
1 Objekte nach Artikel 7 sind zu erheben, wenn sie: 

a. einer Bewilligungs- oder öffentlichen Auflagepflicht unterstehen; 

b. wichtige Funktionen erfüllen und für eine Vielzahl von Benutzern wichtige Informationen liefern; oder 

c. im Gelände als wichtige Orientierungshilfe dienen. 
2 In begründeten Fällen kann die V+D Objekte nach Absatz 1 Buchstabe a von der Erhebungspflicht be
freien. 
3 Für Objekte, die den Kriterien nach Absatz 1 nicht entsprechen, gelten die Artikel 13–23. 

3.2.2 Art. 21 Objekte (TVAV) 

Der Informationsebene «Einzelobjekte» sind Objekte insbesondere zuzuordnen, wenn: 

a. sie nicht als Gebäude nach Artikel 14 gelten, beispielsweise unterirdische Gebäude, Erker oder  
Balkone; 

b. die Abgrenzung als Fläche nicht eindeutig möglich ist oder die Aufnahme als Flächenobjekt einen un
verhältnismässigen Aufwand bringen würde, beispielsweise bei Rinnsalen, Trampelpfaden, unregel
mässig verlaufenden Fusswegen und Bachläufen oder Bergbächen; 

c. sie linienhaft ausgeprägt sind, beispielsweise Geleiseachsen; oder 
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d. sie im Plan für das Grundbuch durch Symbole dargestellt werden, beispielsweise wichtige  
Einzelbäume. 

3.2.3 Art. 12 Zusammenlegung von Linien (TVAV) 
1 Linien von verschiedenen Objekten aus verschiedenen Informationsebenen dürfen bei der Erhebung zu
sammengelegt werden, wenn sie innerhalb des dreifachen Genauigkeitswertes nach Artikel 29 liegen. 
2 Linien der Informationsebene «Liegenschaften» und Linien der Informationsebenen «Bodenbedeckung» 
und «Einzelobjekte», die im Gelände aus exakt definierten Punkten bestehen, dürfen nicht zusammengelegt 
werden.  

3.3 Detaillierungsgrad bei der 3D-Erfassung 

Die Detaillierung der Einzelobjekte bei der 3D-Modellierung bleibt identisch zu den Vorgaben der zweidi
mensionalen Bearbeitung wie oben unter 3.1 und 3.2 beschrieben. Nachfolgend sind einige grundsätzli
che Überlegungen zur 3D-Modellierung aufgeführt. 

3.4 Prioritätensetzung bei der Erhebung der Topic ‚EO_3D’ 

Die Topic ‘EO_3D’ muss anlässlich der Ersterhebung nicht vollständig realisiert werden. Primär sind in den 
Baugebieten der TS1 und TS2 die Gebäudedaten, die Brücken sowie im öffentlichen Raum die wichtigen 
Treppen und Mauern zu erfassen. In den übrigen Gebieten soll bei Bedarf auf die Daten des Topografischen 
Landschaftsmodells (TLM) von swisstopo zurückgegriffen werden. 

3.5 3D-Modellierungsgrundsätze 

Um eine homogene und einheitliche Erhebung der Topic ‚EO_3D‘ sicherzustellen, sind die in den nachste-
henden Kapiteln festgelegten Grundsätze zu beachten. Als 3D-Elemente sind Punkte, Linien und Flächen 
zugelassen. Dreidimensionale Bogen und Kreise werden nicht unterstützt. 

3.5.1 Punktelemente 

EO-Arten vom Typ ‘Punktelement’ werden auch in der Topic ‚EO_3D’ als Punktelement geführt. Die 
Höhenlage entspricht der Geländemodellhöhe der Topic ‘Hoehen’. Die zugehörigen 2D-Punktsymbole 
werden durch 3D-Symbole ersetzt. 

3.5.2 Linienelemente 

EO-Arten vom Typ ‘Linienelement’ werden mit Ausnahme aller Achs- sowie der Liniendefinitionen der 
Lawinenverbauungen in der Topic ‚EO_3D’ durch Flächenelemente ersetzt. Die Lageinformation entspricht 
der EO-Definition. Die Höhenlage der Linienelemente richtet sich nach der Objektart und kann durch die 
Geländehöhe, die Rohrmitte oder durch Pfeilerspitzen definiert sein. 

3.5.3 Flächenelemente von Symbolflächen 

EO-Arten vom Typ ‘Flächenelement’, welche Symbolflächen wie Fels oder schmale bestockte Flächen 
repräsentieren, werden in der Topic ‚EO_3D’ als räumliche Linienelemente geführt. Die Linienelemente 
entsprechen in der Lage den 2D-Umrisslinien und folgen in der Höhenlage dem Geländemodell aus der 
Topic ‘Hoehen’. Dreidimensionale Polylinien müssen geschlossen sein. 
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3.5.4 Flächenelemente von realen Einzelobjekten 

EO-Arten vom Typ ‘Flächenelement’ werden bei realen Einzelobjekten in der Topic ‚EO_3D’ als räumliche 
Flächenelemente definiert oder in Oberflächenobjekte überführt. Die Flächenelemente müssen gerichtet 
sein. Die Normalenvektoren sind vom Objektinnern nach aussen gerichtet (Blick in Richtung Objekt -> 
Fläche ist im Gegenuhrzeigersinn definiert).  
Nicht ebene räumliche Flächendefinitionen sind nicht zugelassen, evtl. Aufteilung in räumliche Dreiecks-
flächen. 
Reale Objekte mit einer Objekthöhe < ca. 50cm werden nur durch eine räumliche Fläche repräsentiert.  
 
 
 
 
 
 
Dazu gehören unter anderem die Dachflächen, Balkone etc..  
 
Die Oberfläche von realen Objekte mit einer Objekthöhe > ca. 50cm wird mit gerichteten räumlichen 
Flächenelementen ‘wasserdicht’ modelliert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dazu gehören unter anderem die Gebäude, Mauern, Treppen, unterirdischen Gebäude etc. 
Die Flächenelemente der Untersicht werden nur erfasst, wenn diese eingemessen werden können. Die 
Erhebung entfällt, wenn die Wandflächen bezüglich einem Geländemodell generiert werden. 

4 Arten der Einzelobjekte 
Folgende Einzelobjekte, Linienelemente und Symbole sind zu unterscheiden: 

Objektart AVS- 
Code Elementen-Typ Bemerkungen 

Mauer 0 Flächen-/Linienelement 3D: nur Flächenelement 

Unterirdisches_Gebaeude 1 Flächen-/Linienelement 3D: nur Flächenelement 

Uebriger_Gebaeudeteil 2 Flächen-/Linienelement 3D: nur Flächenelement 

Eingedoltes_oeffentliches_Gewaesser 3 Flächen-/Linienelement 3D: nur Flächenelement 

Wichtige_ Treppe 4 Flächen-/Linienelement 3D: nur Flächenelement 

Tunnel_Unterfuehrung_Galerie 5 Flächen-/Linienelement 3D: nur Flächenelement 
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Objektart AVS- 
Code Elementen-Typ Bemerkungen 

Bruecke_Passerelle 6 Flächen-/Linienelement 3D: nur Flächenelement 

Bahnsteig 7 Flächenelement 3D: Flächenelement 

Brunnen 8 Flächen-/Linienelement 3D: nur Flächenelement 

Reservoir 9 Flächen-/Linienelement 3D: nur Flächenelement 

Pfeiler 10 Flächen-/Linienelement 3D: nur Flächenelement 

Unterstand 11 Flächenelement 3D: Flächenelement 

Silo_Turm_Gasometer 12 Flächenelement 3D: Flächenelement 

Hochkamin 13 Flächenelement 3D: Flächenelement 

Denkmal 14 Flächen-/Linien-/Punkte Symbol immer vorhanden 
3D: Punkt-/Flächenelement 

Mast_Antenne 15 Flächen-/Linien-/Punkte 3D: nur Flächenelement 

Aussichtsturm 16 Flächenelement 3D: Flächenelement 

Uferverbauung 17 Flächenelement 3D: Flächenelement 

Schwelle 18 Flächen-/Linienelement 3D: nur Flächenelement 

Lawinenverbauung 19 Flächen-/Linienelement 3D: Flächen-/Liniement 

Massiver_ Sockel 20 Flächen-/Linienelement 3D: nur Flächenelement 

Ruine_archaeologisches_Objekt 21 Flächen-/Linienelement 3D: nur Flächenelement 

Landungssteg 22 Flächenelement 3D: Flächenelement 

Einzelner_Fels 23 Punkt-/Flächenelement Symbol immer vorhanden 
3D: Punkt-/Flächenelement 

Schmale_bestockte_Flaeche 24 Flächenelement 3D: Flächenelement 

Rinnsal 25 Linienelement Achse / 3D: Linienelement 

Schmaler_Weg 26 Linienelement Achse / 3D: Linienelement 

Hochspannungsfreileitung 27 Flächen-/Linienelement Anlagen / Achse / 
3D: Flächen-/Linienelement 

Druckleitung 28 Linienelement Achse / 3D: Linienelement 

Bahngeleise 29 Linienelement Achse / 3D: Linienelement 

Luftseilbahn 30 Linienelement Achse / 3D: Linienelement 

Gondelbahn_Sesselbahn 31 Linienelement Achse / 3D: Linienelement 

Materialseilbahn 32 Linienelement Achse / 3D: Linienelement 

Skilift 33 Linienelement Achse / 3D: Linienelement 

Faehre 34 Linienelement Achse / 3D: Linienelement 
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Objektart AVS- 
Code Elementen-Typ Bemerkungen 

Grotte_Hoehleneingang 35 Punktelement Symbol / 3D: Punktelement 

Achse 36 Linienelement Achse / 3D: Linienelement  

wichtiger_ Einzelbaum 37 Punktelement Symbol / 3D: Punktelement 

Bildstock_Kruzifix 38 Punktelement Symbol / 3D: Punktelement 

Quelle 39 Punktelement Symbol / 3D: Punktelement 

Bezugspunkt 40 Punktelement Symbol / 3D: Punktelement 

Weitere 

 Gebaeude_3D 

 Dachaufbau 

 weitere 

41 

........ 

 

3D: Flächenelement 

3D: Flächenelement 

.......... 

Die geometrische Beschreibung eines Objektes (Elementen-Typ) erfolgt wo möglich als Flächenelement, 
sonst als Linienelement oder als Kombination eines Flächen- und Linienelementes. Kombinationen aus 
Flächen- und Linienelementen werden in der 3D-AV mit 3D-Flächenelementen modelliert. Für einzelne 
Elemente, welche als Symbol dargestellt werden, genügt ein Punktelement (Positionierung des Symbols). 

Flächenelemente werden erhoben, damit zum Beispiel: 

a. unterirdische Gebäude mit einer Fläche in die Register übernommen werden können  

b. zusammenhängende Strassen (Tunnel, Brücke) oder zusammenhängende Gewässer (eingedolte Ge
wässer) erkannt werden 

c. bessere Darstellungsmöglichkeiten bei Gebäuden (Balkone, Rampen) und  

d. bessere Darstellungsvoraussetzungen für den Übersichtsplan geschaffen werden 

e. die Objekte dreidimensional beschrieben und visualisiert werden können.  

Objektbildung 

Ein Objekt in der Wirklichkeit entspricht in der Regel einem Datenbankobjekt (Treppe = 1 Objekt) und 
muss über die AVS als ein Objekt geliefert werden.  

4.1 Mauer 

Mauern werden erhoben: 

• wenn sie im Mittel mindestens 1 m Höhe auf einer Mauerseite aufweisen und:  

- entlang von öffentlichen Strassen, Wegen, Plätzen und Gewässern verlaufen, oder 

- entlang von Grenzen oder auf Grenzen verlaufen oder 

- in einem wesentlichen Zusammenhang mit einem Gebäude stehen und deren Darstellung erfor
derlich ist (z.B. Einfahrt in Tiefgarage, massiv überdeckte Sitzplätze). 

• wenn sie als wichtige Orientierungshilfe dienen, wie z.B. Trockenmauern, historische Umfassungs
mauern, (generalisiert aufnehmen).  
Stützmauern in Baugebieten sind zurückhaltend zu erheben. 
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• Mauern in Zusammenhang mit zu erhebenden Treppen sind aufzunehmen und der Objekt-Art 'wich
tige_Treppe' zuzuordnen. 

• Massive Schallschutzmauern sind zu erheben. Bestehende Pläne und Grundlagen sind zu verwen
den, wenn die Genauigkeitsanforderungen der TVAV eingehalten werden.  

• Nicht als 'Mauer' aufgenommen werden, unabhängig von der horizontalen und vertikalen Ausdeh
nung, alle übrigen Mauern wie z.B. jegliche Arten von Böschungssicherungen aus Böschungssteinen, 
aufeinander gesetzte Natursteine. 

Die Mauern werden als Flächenelemente definiert. Die Definition erfolgt maßstäblich. Bei Mauern mit An
zug werden die äußeren Linien als Flächenelemente definiert. Die Abgrenzung der Mauerkrone wird bei 
Mauern mit Anzug von mehr als 30 cm zusätzlich als Linienelement definiert. 

Beispiel 1 

  

Der Mauerumriss inklusive Anzug 
wird als Fläche definiert. Die Mauer
krone als Linie.  
In den TS2 bis TS3 wird ab > 30 cm 
auch der Anzug erhoben. 
3D: Mauer wird als Oberflächen-ob
jekt mit effektiver Mauerhöhe oder 
bez. dem  DTM modelliert. 

Beispiel 2 

 

Mauern die in einem wesentlichen Zusammenhang mit 
einem Gebäude stehen (auch unterirdische Gebäude), 
werden erhoben. 

Trockenmauer 

Beispiel 1  

 

Als wichtige Orientierungshilfe erheben. 
3D: Mauerflächen generalisiert modellieren. 
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Beispiel 2 

 

Trockenmauern dieser Art werden in der Regel  
nicht erhoben. 
Aufgenommen werden Trockenmauern wenn sie 
massiv und hoch sind und für viele Benutzer eine 
wichtige Orientierungshilfe darstellen. Generalisiert 
erheben. 

Beispiel 3 

 

 Mauern wie nebenstehende werden nicht erhoben. 

Schallschutzmauer (zu erheben) 

Beispiel 1 (3D -> ohne Wandstruktur) Beispiel 2 (3D -> Sockel-und Mauerflächen) 

  

Beispiel 3 (3D -> ohne Wandstruktur) Beispiel 4 (3D -> effektive Mauerflächen) 
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Beispiel 5 (3D -> ohne Wandstruktur) Beispiel 6 (3D -> ohne Wandstruktur) 

  

 
Schallschutzwand (nicht zu erheben) 
Beispiel 1 

 

4.2 unterirdisches Gebäude 

Zu 'unterirdisches_Gebaeude' gehören unterirdische Bauten und Anlagen wie Tiefgaragen, Regenklärbe
cken, Pumpstationen, Tanklager > 15 m3 (betonierter Hohlraum mit oder ohne innen liegendem Behälter), 
usw.  

Es werden die ausserhalb von oberirdischen Gebäudeteilen liegenden, unterirdischen Bauten erhoben. 
Darzustellen sind die Maueraußenseiten. Objekte der Objekt-Art 'unterirdisches_Gebaeude' werden als 
Fläche definiert. 

Können unterirdische Gebäude nicht im Feld eingemessen werden oder nur mit grossem Aufwand erho
ben werden, sind vorhandene Ausführungspläne zu verwenden.  

Bei teilweise überdeckten Gebäuden bestimmt der jeweils dominierende Teil (maßgebend ist die Sichtbar
keit der Fassade) über die Informationsebenenzugehörigkeit ('Bodenbedeckung' oder 'Einzelobjekte'). Im 
Zweifelsfalle sind die unterirdischen Bauten in der Informationsebene Bodenbedeckung zu erheben. 

Beispiel 1 
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3D: Von Wänden und Decke werden die Wandaussen-
seiten modelliert. Erfasste Innenflächen wie die Boden
fläche sind entsprechend zu attributieren. 
Die Mauern im Eingangsbereich sind der Objekt-Art 
,Mauer‘ zuzuweisen. 

Beispiel 2 

 

 

 

 

3D: Von Wänden und Decke werden die Wandaussen-
seiten modelliert. Erfasste Innenflächen wie die Boden
fläche sind entsprechend zu attributieren. 

Beispiel 3 

 

 
Gebäude deren dominierender Teil der Fassade sicht
bar ist, wird als Gebäude erhoben, selbst wenn die 
Nutzung – wie hier als Parkplatz – von oben eine unter
irdische Baute vermuten lässt. 

Beispiel 4 

 

Die überdeckte Einfahrt bis zum Tor gehört auch zum unterirdischen Gebäuden. 
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4.2.1 Militärische Anlagen 

Auszug aus der 'Verordnung über den Schutz militärischer Anlagen' (Anlageschutzverordnung) 

vom 2. Mai 1990 (Stand am 1. Juli 1995) 

Art. 8 Amtliche Vermessung von Anlagen 
1 Die amtlichen Grundbuchvermessungen (Neuvermessungen und Nachführungen) erfassen die Eigen
tumsgrenzen der Grundstücke des Bundes, sowie die sich darauf befindenden allgemein wahrnehmbaren 
militärischen Anlagen. Als Grundeigentümerin / Baurechtsnehmerin ist die Schweizerische Eidgenossen
schaft aufzuführen. Nicht wahrnehmbare Anlagen oder Teile davon dürfen in den Vermessungsakten nicht 
dargestellt werden. Dieses Verbot gilt auch für die Bearbeitung mittels elektronischer Datenverarbeitung. 
2 Angaben über den Zweck militärischer Anlagen dürfen weder erfasst noch weitergegeben werden. 
3 Angaben über Grundstücke mit militärischen Anlagen für besondere Pläne wie Leitungskataster dürfen 
nur auf schriftliche Anordnung des verwaltenden Bundesamtes gemacht werden. 
4 Das Eidgenössische Militärdepartement erlässt Vorschriften über Vermessen, sowie das Aufnehmen und 
Erstellen von Karten durch das Bundesamt für Landestopografie. 

Auszug aus: 'Hinweis zur Aufnahme von militärischen Anlagen in die amtliche Vermessung' vom Septem
ber 2002 / Kreisschreiben Nr. 2002/05 der V+D 

Dem Wahrnehmungsprinzip folgend, bleiben Aufnahmen unter anderem von unterirdischen Gebäuden 
und Rohrleitungen, übrigen Gebäudeteilen, Unterständen, Tunnels sowie Reservoirs wie in Art. 7. Abs. 1 
lit. c und g der TVAV vorgesehen, verboten.  

Führt die Aufnahme bzw. die Darstellung militärischer Anlagen im Plan für das Grundbuch zu Problemen, 
ist die 'Eidgenössische Vermessungsdirektion' zu konsultieren. Bei Unklarheiten in den Bereichen Infor
mations- oder Anlageschutz wende man sich an die zuständige Stelle bei 'armasuisse VBS'. 

Adresse:  Kontaktperson (Stand April 2006): 
armasuisse VBS Herr Ernst Germann 
Liegenschaften  Tel. 031 324 37 06 
Kasernenstrasse 7 Fax 031 324 16 05 
3003 Bern  ernst.germann@ar.admin.ch  
 

Beispiel 1 

 

Militärische Anlagen und Bauten sind nach obiger Ge
setzgebung zu erheben und darzustellen. 
In Privatbesitz befindliche ‘ehemalige' Militärbauten 
sind analog den übrigen Richtlinien zu erheben. 
Unterirdisches_Gebaeude, BB-Art = humusiert 

 

4.3 übriger Gebäudeteil 

a. Gebäudedetails werden als Objekt-Art 'uebriger_Gebaeudeteil' erfasst. Sie dienen dem besseren Ver
ständnis und der besseren Lesbarkeit eines Planauszuges. 

mailto:ernst.germann@gst.admin.ch
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b. Es dürfen keine freistehenden Gebäude in der Informationsebene Einzelobjekte als Objekt-Art ‘uebri
ger_Gebaeudeteil' erhoben werden. Solche Gebäude werden entweder nicht erhoben oder sie werden 
in der Informationsebene Bodenbedeckung als BB-Art 'Gebaeude' oder als 'Unterstand' in der Infor
mationsebene Einzelobjekte definiert. 

4.3.1 Beispiele zu übriger Gebäudeteil 

In den folgenden Beispielen sind die Hauptfassaden (Bodenbedeckung) mit einem ausgezogenen Strich 
dargestellt. Ergänzende Gebäudeteile sind gestrichelt dargestellt und werden als 'uebriger_Gebaeudeteil' 
in der Informationsebene Einzelobjekte erhoben. 

4.3.1.1 Abstufungen, Anbauten, Aufbauten 

Gebäude der Informationsebene Bodenbedeckung werden unterteilt, wenn der Baukubus markante Ab
stufungen aufweist (mindestens 1 Stockwerk Höhenunterschied). Markante, das Erscheinungsbild eines 
Gebäudekomplexes prägende Linien sind zu erheben.  

Aufbauten wie Attikawohnungen oder Liftschächte sind nicht zu erheben. In der Topic ‚EO_3D‘ sind diese 
jedoch zu erheben (am zweckmässigsten mittels Fotogrammetrie) und der EO_3D-Objektart ‚Dachaufbau‘ 
zuzuweisen. 

Gebäudeunterteilungen zwischen Wohngebäude und Nebengebäude (z.B. Garage, Werkstatt, Stall) wer
den in der Regel nicht erhoben, wenn diese sich vom Gebäudekubus nicht unterscheiden. Bei GWR-kon
former Erhebung (Gebäudedefinition gemäss eidg. Gebäude- und Wohnungsregister) müssen solche Ne
bengebäude jedoch abgetrennt werden.  

Aus Sicht der AV müssten nur markante Gebäudeabstufungen erhoben werden. Um die Bedürfnisse von 
3D-GIS bedienen zu können, werden auch nicht markante Abstufungen erhoben. 

Abstufungen sind als Linienelemente zu erheben. 

Beispiel 1 

 

 

Markante und das Erscheinungsbild 
eines Gebäudekomplexes prä
gende Linien sind immer zu erhe
ben. 

  

3D: Der durch die EO-Linie abge
trennte Gebäudeteil wird als sepa
rates Oberflächenobjekt erfasst und 
der Objekt-Art ‚Gebaeude_3D‘ zu
gewiesen.  
Die Trennwand mit dem Attribut 
‚2D-Einzelobjekt‘ kennzeichnen. 
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Beispiel 2 

 

 

Abstufung erheben 

  

3D: Der durch die EO-Linie abge
trennte Gebäudeteil wird als sepa
rates Oberflächenobjekt erfasst 
und der Objekt-Art ‚Gebaeude_3D‘ 
zugewiesen.  
 
Die Trennwand mit dem Attribut 
‚2D-Einzelobjekt‘ kennzeichnen. 

Beispiel 3 

 

 

Abstufung erheben 

 

3D: Der durch die EO-Linie abge
trennte Gebäudeteil wird als sepa
rates Oberflächenobjekt erfasst 
und der Objekt-Art ‚Gebaeude_3D‘ 
zugewiesen.  
 
Die Trennwand mit dem Attribut 
‚2D-Einzelobjekt‘ kennzeichnen.  

Beispiel 4 

 
 

Abstufung erheben 

  

3D: Der durch die EO-Linie abge
trennte Gebäudeteil wird als sepa
rates Oberflächenobjekt erfasst 
und der Objekt-Art ‚Gebaeude_3D‘ 
zugewiesen.  
 
Die Trennwände mit dem Attribut 
‚2D-Einzelobjekt‘ kennzeichnen.  
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Beispiel 5 

  

Abstufung erheben  
 
3D: Der durch die EO-Linie abge
trennte Gebäudeteil wird als sepa
rates Oberflächenobjekt erfasst 
und der Objekt-Art ‚Gebaeude_3D‘ 
zugewiesen.  
 
Die Trennwände mit dem Attribut 
‚2D-Einzelobjekt‘ kennzeichnen. 

Beispiel 6 

 
 

 
Abstufung erheben 
 
 
Die Flügelmauern sind als Mauern 
darzustellen (EO). 

 
 

3D: Der durch die EO-Linie abge
trennte Gebäudeteil wird als sepa
rates Oberflächenobjekt erfasst 
und der Objekt-Art ‚Gebaeude_3D‘ 
zugewiesen.  
Die Trennwände mit dem Attribut 
‚2D-Einzelobjekt‘ kennzeichnen 
Flügelmauern -> EOArt ‚Mauer‘ 

Beispiel 7 (nicht zu erheben) 

 

Attikawohnung; Aufbau wie bei 
Liftschacht und dergleichen  
nicht erheben 

 
 

3D: Attikawohnungen und Dach-
aufbauten werden erhoben und 
der Objekt-Art ‚Dachaufbau‘ zuge
wiesen. 
Die Fassaden der Attikas und der 
Dachaufbauten werden in der Re
gel aus den Dachflächen gene
riert.  

Weitere Beispiele siehe unter Bodenbedeckung, 3.1.6.7 Abstufungen, Anbauten, Wintergärten  
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4.3.1.2 Balkone 

Aufnehmen: 

- Links und rechts mit Mauerwerk auf die ganze Balkontiefe abgeschlossene Balkone sind zu erheben. 

- Balkone, welche sich über die gesamte Fassadenhöhe erstrecken, sind ab einer Tiefe von > 2 m zu 
erheben. 

- Über die ganze Fassadenlänge durchgehende Balkone sind zu erheben. 

- Auf dem Boden abgestützte Balkone sind aufzunehmen, unabhängig von der Tiefe der Balkone. Die 
Pfeiler sind erst zu erheben, wenn sie die Kriterien der jeweiligen Toleranzstufe erfüllen. 

- Auch zu erheben sind Balkone, welche als markante Gebäudevorsprünge ausgebildet sind oder das 
Erscheinungsbild des Gebäudes sehr stark prägen. 

Balkone sind als Linienelemente zu erfassen. In 3D werden Balkone als horizontale Bodenflächen-ele
mente modelliert.  

Beispiel 1 

 
 

Die Balkone erstrecken sich über 
die gesamte Fassadenhöhe und 
sind bei einer Tiefe > 2 m zu erhe
ben. 

 

 

In 3D werden nur die Balkonböden 
modelliert -> je Balkonboden ein 
horizontales Flächenelement erhe
ben. 

Beispiel 2 

 

 

Balkone erheben, da auf beiden Sei
ten geschlossen und über die ganze 
Fassadenlänge gebaut 

 

In 3D werden nur die Balkonböden 
modelliert -> je Balkonboden ein ho
rizontales Flächenelement erheben. 
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Beispiel 3 

 

 

Balkone erheben (solide abgestützt)  
 
 
In 3D werden nur die Balkonböden 
modelliert -> je Balkonboden ein ho
rizontales Flächenelement erheben. 

Beispiel 4 

 
Balkone als stark prägendes Element des Gebäu
des erheben. 

 
Balkone erheben, da auf beiden Seiten geschlos
sen und über die ganze Fassadenlänge gebaut 

Nicht aufnehmen: 

- Einzelne Balkone mit einer Tiefe ≤ 2 m werden nicht erhoben. 

- Sich über die ganze Fassadenhöhe erstreckende Balkone, mit einer Tiefe ≤ 2 m, werden nicht erho
ben. 

Beispiel 1 Beispiel 2 

 
Balkone nicht erheben. 

 
Balkone nicht erheben 
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4.3.1.3 Vordächer 

Vordächer werden als 'uebriger_Gebaeudeteil' erhoben wenn deren Tiefe > 2 m ist. 

Beispiel 1 

  

Vordächer mit einer Tiefe > 2 m 
werden erhoben. 
 
3D: Das Vordach wird als räumli
che Fläche erfasst und der Ob
jekt-Art ‚uebriger_Gebaeude-teil‘ 
zugewiesen 

Beispiel 2 

 
 

Eingangsüberdachungen ≤ 2 m 
Tiefe werden nicht erhoben, auch 
wenn eine Seite zusätzlich ge
mauert ist (z.B. mit Briefkästen). 

Beispiel 3 

  

Das "Vordach" mit einer Tiefe  
> 2 m wird auf die Fassadenver
längerung abgeschlossen und als 
'uebriger_Gebaeudeteil' erhoben. 
Die Stütze hat keinen Einfluss auf 
die Darstellung des 'uebrigen_Ge
baeudeteils'. 
3D: keine explizite Erfassung des 
Vordaches (= Originaldachfläche) 

Beispiel 4 

 
 

Das eigentliche Vordach des 
Hauptdaches wird nicht erhoben. 
 
3D: keine explizite Erfassung des 
Vordaches (= Originaldachfläche) 

Beispiel 5 

  

kleine Gebäudeeingangsüber-
dachungen < 2 m Tiefe werden 
nicht erhoben 
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Beispiel 6 

 

 

Wird als Einzelobjekt 'Unterstand' 
erhoben 
 
3D: siehe ‚Unterstand‘ 

4.3.1.4 Gebäudeverbindungen, Passerellen, überdeckte Durchgänge 

In der Topic ‚EO_3D‘ werden die räumlichen Flächenelemente der überdeckten Durchgänge der Objekt-
Art ‚Gebaeude_3D‘ zugewiesen und als Innenflächenelemente erfasst. Die Wandflächenelemente der 
Durchgänge werden mit dem Attribut ,Einzelobjekt‘ für die 2D-Darstellung gekennzeichnet. Dadurch ist die 
Darstellung in der 2D-AV weiterhin gewährleistet. Werden keine Bodenflächenelemente erhoben, werden 
diese durch das DTM-AV ersetzt. 
 

Beispiel 1 

  

Passerellen als Gebäudeverbin
dungen werden als ‘uebriger_Ge
baeudeteil' erhoben. 
 
3D: Passerelle wird als Oberflä
chenobjekt modelliert. 

Beispiel 2 

  

Durchfahrten und öffentliche Durch
gänge sind immer zu erheben. 

 

3D: Der Durchgang wird modelliert 
(Decke des Durchgangs = unterer 
Abschluss der Gebäudehülle). 
 
Die Flächenelemente des Durch
gangs werden der Objekt-Art ‚Ge
baeude_3D‘ zugewiesen. 
 
Die vertikalen Innenwände des 
Durchgangs werden mit ‚2D-Einzel
objekt‘ attributiert. 
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4.3.1.5 Verladerampen 

Beispiel 1 

 
 

Größere, massive Verladerampen  
mit einer Tiefe von > 2m sind zu er
heben. Darüber hinaus ragende 
Vordächer sind erst zu erheben, 
wenn diese die Rampe um mindes
tens 1 m überragen. 
Treppen werden bei Rampen nicht 
erhoben. 
3D: Die Rampe wird als räumliches 
Flächenelement erfasst (analog 
Balkon).  

Beispiel 2 

 
 

Wie Beispiel 1. 

4.3.1.6 Einbuchtungen und Durchgänge 

In der Topic ‚EO_3D‘ werden die räumlichen Flächenelemente der Einbuchtungen und der überdeckten 
Durchgänge der Objekt-Art ‚Gebaeude_3D‘ zugewiesen. Die Wandflächenelemente der Durchgänge wer
den mit dem Attribut ,Einzelobjekt‘ für die 2D-Darstellung gekennzeichnet. Dadurch ist die Darstellung in 
der 2D-AV weiterhin gewährleistet. 
 

Beispiel 1 

 
 

Einbuchtungen mit einer Tiefe  
> 2.0 m und Breite > 2.0 m werden 
erhoben. Details sind nach Möglich
keit zu generalisieren. 

 

3D: Einbuchtungen werden erho
ben und die Flächenelemente der 
Objekt-Art ‚Gebaeude_3D‘ zuge
wiesen. Die vertikalen Innenwand-
Flächenelemente werden mit ‚2D-
Einzelobjekt‘ attributiert.  
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Beispiel 2 

 

 Durchgänge und Durchfahrten wer
den immer erhoben. 

 
3D: Durchgänge werden analog 
Bsp. Nr. 1 modelliert und attribu
tiert. 
 

4.3.1.7 Brandmauer 

Brandmauern werden nicht mit der Amtlichen Vermessung erhoben. Diese Information ist falls notwendig 
durch die zuständigen Fachbereiche auf Grundlage der AV zu erheben (siehe auch unter Ziffer 3.1.1 der 
Richtlinien für die Bodenbedeckung). 

4.4 Eingedoltes Gewässer 

Es sollen alle eingedolten Gewässer (öffentliche bzw. nicht öffentliche) wenn möglich flächig erhoben wer
den. 

Die BB-Objekte Gewässer (fliessendes, stehendes Gewässer, Schilfgürtel) und die EO-Objekte Rinnsal 
und das eingedolte_oeffentliche_Gewaesser bilden zusammen ein Netz. 

Wenn die Erhebung mit Messungen nicht möglich ist, sind Ausführungspläne und Leitungskataster beizu
ziehen. Können keine verlässlichen Geometrien beschafft werden, ist auf die Darstellung eines eingedol
ten Gewässers zu verzichten. 

Das Objekt eingedolte_oeffentliche_Gewaesser wird bei einer Neuerfassung durch die Innenmasse des 
Rohres oder des Gerinnes definiert. 

Beispiel 1 

 
 

Durchlass: 
Querungen z.B. von Strassen / 
Plätzen / Gebäuden oder in Fort
setzung / Ergänzung von Wasser
läufen der Bodenbedeckung wer
den erhoben. 
3D: räumliches Flächenelement 

 

Ein 'eingedoltes' Rinnsal ist als 'eingedoltes_oeffentliches_Gewaesser' linienförmig zu definieren. In 3D 
wird dieses als räumliche Fläche erfasst. 

Ein Gewässer in einem Aquädukt wird mangels anderer Möglichkeit im Bereich der Überführung (EO-Art 
'Bruecke_Passerelle') als Objekt-Art 'eingedoltes_oeffentliches_Gewaesser' definiert. In 3D als räumliche 
Fläche erfasst. 
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4.5 wichtige Treppe 

• Wichtige Treppen bei öffentlichen Gebäuden und Anlagen sind flächig zu erheben. In 3D umfasst eine 
Treppe nur die Stufeninformationen. Der oberste ebenerdige Tritte ist zu erfassen, damit kein ‚Loch‘ 
(oberste vertikale Stufenfläche) zum DTM entsteht. Die Topic ‚Hoehen‘ muss der realen Höhenlage 
der wichtigen Treppen exakt angepasst werden (Empfehlung: Aussparfläche erfassen). 

 
• Unwichtige Treppen (z.B. Kellerabgänge, Hauszugänge) sind nicht zu erheben. Hingegen sind Trep

pen zu grösseren Einstellhallen (Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern) zu erheben. 

• Mauern in Zusammenhang mit zu erhebenden Treppen sind aufzunehmen und dem Objekt Treppe 
zuzuordnen. In der Topic ‚EO_3D‘ sind diese der Objekt-Art ‚Mauer‘ zuzuweisen.  

• Wichtige lang gestreckte Treppenanlagen bei öffentlichen Fußwegen sind als Treppen mit den Stufen 
zu erheben. 

• Langgestreckte Treppenanlagen in privaten Quartieren mit reinem Erschliessungscharakter sind in der 
Regel nur mit ihren Rändern in der Informationsebene Bodenbedeckung darzustellen und werden da
her in der Topic ‚EO-3D‘ nicht erfasst. 

4.5.1 Beispiele zu erhebender Treppen  

Beispiel 1 

 

 

Beispiel Rathaus: 
Wichtige Treppen bei öffentlichen 
Gebäuden sind zu erheben und die 
Stufen symbolisch darzustellen.    
In 3D sind die Treppenstufen zu 
modellieren. 
 

Beispiel 2 



KKVA; Empfehlung Detaillierungsgrad 3D-AV  Einzelobjekte in 3D (EO_3D) 

Ausgabe 10.06.2008,  KKVA Detaillierungsgrad EO 3D Stand 2008 06 de barrierefrei.docx Seite 25 von 58  

 

 

Wichtige Treppen bei Mauern (z.B. 
Rebmauern) werden erhoben wenn 
die Mauer auch erhoben werden 
muss und die Treppe in einem soli
den Zustand ist.  
 

 
Beispiel 3 Beispiel 4 Beispiel 5 
Dominant / auf öffentlichem Grund 

 
Wichtig / Haupterschliessung 

 
Wichtig / Eingang öffentl. Gebäude  

Beispiel 4 

 

 

Langgestreckte, wichtige Treppen
anlagen auf öffentlichen Fußwegen 
sind zu erheben.  
 
3D: Die Treppenstufen sind räum
lich zu modellieren. 

4.5.2 Beispiele von nicht zu erhebenden Treppen 

Beispiel 1 

 
 

Die Treppe wird nicht erhoben. 
Der unterkellerte Teil ist zum Ge
bäude definiert. 
In diesem Beispiel wird nur das Ge
bäude dargestellt. 
Abstufung als übriger Gebäudeteil. 

Beispiel 2 

 
 

Dies Treppe wird nicht erhoben 
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Beispiel 3 Beispiel 4 Beispiel 5 

   

Treppe unwichtig Treppen im Gelände, unwichtig Freie Treppe / nicht unterkellert 
Treppe unwichtig 
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Beispiel 6 Beispiel 7 Beispiel 8 

   
Treppe unwichtig, alle Seitenmau
ern sind nicht zu erheben 

Treppe unwichtig Treppe unwichtig 

Beispiel 9 Beispiel 10 Beispiel 11 

      
Treppe unwichtig Treppen unwichtig Treppen unwichtig 

Beispiel 12 

 
 

Langgestreckte Treppenanlagen in 
privaten Quartieren mit reinem Er
schliessungscharakter sind nur mit 
ihren Rändern als übrige befestigte 
Fläche in der Bodenbedeckung zu 
erheben. 
 
3D: keine Erfassung. 

4.6 Tunnel, Unterführung, Galerie 

Die Objekt-Art 'Tunnel_Unterfuehrung_Galerie' ist derart zu erheben, dass sie zusammen mit der Boden-
bedeckungsarten 'Strasse_Weg', Bahn und den Einzelobjekten Brücke_Passerelle und schmaler_Weg ein 
zusammenhängendes Strassen- und Weg- bzw. Bahnnetz bildet. In 3D muss die Topic ‚Hoehen‘ der rea
len Höhenlage der Objekte exakt angepasst werden und bei Tunnels und Unterführungen sind in den Ein
gangsbereichen Aussparflächen (Öffnungen im Geländemodell) zu erfassen. 

In der Topic ‚EO_3D‘ werden die räumlichen Flächenelemente der Unterführungen der Objekt-Art 
‚Bruecke_Passerelle‘ zugewiesen. Die Wandflächenelemente der Unterführung werden mit dem Attribut 
,Einzelobjekt‘ für die 2D-Darstellung gekennzeichnet. Dadurch ist die Darstellung in der 2D-AV weiterhin 
gewährleistet. 
Es ist die lichte Weite flächig und bei Bahnen zusätzlich die Bahnachse als EO Achse zu erheben. In 3D 
werden bei Tunnels und Unterführungen die Boden-, Decken- und Innenwandflächen modelliert. Die Bah
nachsen werden räumlich definiert. 
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Definition Tunnel:  
Tunnel sind künstlich angelegte unterirdische Gänge die verkehrstechnischen Zwecken dienen. Berg
baustollen und Stollen der Wasserversorgung gehören nicht zur Objektart Tunnel. 

Befinden sich im Tunnel Trottoirs und / oder Fahrradwege, die gegenüber der Autofahrbahn einen Niveau
unterschied aufweisen, so sind diese Abgrenzungen mit einem Linienelement Tunnel_Unter-fueh
rung_Galerie' zu erheben. In 3D werden diese räumlich modelliert und die Randabschlussflächen mit dem 
Attribut ,Einzelobjekt‘ für die 2D-Darstellung gekennzeichnet. 

Tunnels sind immer zu erheben. Bei längeren Tunnels können die Daten von den Ausführungsplänen 
übernommen werden.  

Beispiel 1 

  

Es ist die lichte Weite als Flächen
element zu erheben.  
Jede Röhre ist einzeln darzustellen. 
Quer- und Fluchtstollen sind nicht 
zu erheben. 
3D: Boden-, Decken- und Wandflä
chen werden räumlich und als In
nenflächen modelliert. 

Beispiel 2 

  

Befinden sich im Tunnel Trottoirs 
und / oder Fahrradwege, die ge-
genüber der Autofahrbahn einen 
Niveauunterschied aufweisen,  
so sind diese Abgrenzungen mit ei
nem Linienelement Tunnel_Unter
fuehrung_Galerie' zu erheben. 
 

 

3D: Obige Trottoirs und Fahrrad
wege werden als Tunnel-Bodenflä
chen räumlich modelliert und die 
Randabschlussflächen mit ‚2D-Ein
zelobjekt‘ attributiert.  

Definition Unterführung:  
Verkehrsweg, der unter einem anderen Verkehrsweg liegt (Straßenunterführung, Eisenbahnunterführung). 
In der Topic ‚EO_3D‘ werden die räumlichen Flächenelemente der Unterführungen der Objekt-Art 
‚Bruecke_Passerelle‘ zugewiesen. Die Wandflächenelemente der Durchgänge werden mit dem Attribut 
,Einzelobjekt‘ für die 2D-Darstellung gekennzeichnet. Dadurch ist die Darstellung in der 2D-AV weiterhin 
gewährleistet. Ist die Bodenfläche keine Bauwerksfläche, so wird diese durch das DTM-AV ersetzt. 
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Beispiel 1 Beispiel 2 

  

Beispiel 3 Beispiel 4 

  

3D: Die Flächenelemente der Unterführung werden der Objekt-Art ‚Bruecke_Passerelle‘ zugeordnet. 

  

Definition Galerie:  
Teilweise offene Überdeckung von Verkehrsträgern wie Strassen, Wegen und Bahnlinien. In 3D werden 
die Pfeiler im offenen Bereich generalisiert modelliert. 

Beispiel 1 Beispiel 2 

  

4.7 Brücke, Passerelle 

Die Objekt-Art 'Bruecke_Passerelle' ist derart zu erfassen, dass sie zusammen mit den Bodenbede-
ckungsarten 'Strasse_Weg', 'Bahn' und den EO 'Tunnel_Unterführung_Galerie' und 'schmaler_Weg' ein 
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zusammenhängendes Strassen- und Wegnetz bilden, Lücken dürfen nicht vorkommen. In 3D muss die 
Topic ‚Hoehen‘ der realen Höhenlage der Objekte exakt angepasst werden. 

(Weitere Informationen mit Beispielen zu diesem Thema sind zu finden in den Richtlinien zur Bo
denbedeckung in Kapitel 2.5 Spezialfall Darstellung von Brücken und Kapitel 3.2.1.4 'Brücke_Pas
serelle'). 

Definition Brücke und Passerelle: 
Die Brücke ist ein Bauwerk, das den Zweck hat, einen Verkehrsweg über ein Hindernis hinwegzuführen 
(über Fluss, Bach oder einen anderen Verkehrsweg wie Strasse oder Bahn). Dient die Brücke nur dem 
Fußgängerverkehr, spricht man auch von Steg oder in der Schweiz auch von Passerelle. Aquädukte hei
ßen die Brücken für Wasserleitungen. 

Die Brücke erstreckt sich über die lichte Weite bzw. in der Regel von Widerlager zu Widerlager. In 
der Topic ‚EO_3D‘ wird die reale Brückenplatte erfasst 🡪 Anpassung der Definition in den EO. 

Brückenpfeiler werden der Objekt-Art 'Pfeiler' zugeordnet. 

Viadukte werden als Brücken behandelt. 

Darstellung einer Brücke 

Die flächigen Brückenelemente sollen sich nicht überlagern (Brüstungsmauern nicht über eigentlicher Brü
ckenplatte). In der Topic ‚EO_3D‘ sind beides unabhängige Oberflächenobjekte 🡪 eine Überlagerung 
sollte daher zugelassen werden. 
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Passerellen werden analog Brücken erhoben 

Beispiel 1 

 

 

Darstellung einer Brücke aus der Vogelperspektive 

Bis auf weiteres ist bei bestehenden Vermessungswerken der AV auch die folgende Darstellung einer 
Brücke aus der Vogelperspektive möglich (Brückenoberfläche bildet die Bodenbedeckung). Wird die Topic 
‚EO_3D‘ erfasst, muss die vorstehende Darstellung bereinigt werden -> Brücke = Einzelobjekt 

Die Bodenbedeckungs-Art (z.B. 'Strasse_Weg') auf dem Einzelelement 'Brücke_Passerelle' wird mit Vor
teil separat erhoben. Damit kann diese Fläche später für verschiedene Darstellungsmodelle modular ver
wendet werden. In der 3D-AV ist jene Bodenbedeckung massgebend, die real auf dem DTM-AV liegt, d.h. 
verläuft ein Bahn- oder Strassentrassee in einem Einschnitt, so bestimmt dieses im Brückenbereich die 
Bodenbedeckungsart. Das Analoge gilt für Gewässer. Eine Modellierung gemäss dem nachstehendem 
Beispiel ist in der 3D-AV nicht mehr zugelassen und muss bereinigt werden. 
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4.8 Bahnsteig 

Bahnsteige sind flächig zu erheben. Die Geometrien sind von den zuständigen Bahngeometern zu bezie
hen. In 3D sind die Bahnsteige als Oberflächenobjekte zu modellieren, 

Bahnsteige liegen zwingend auf der Bodenbedeckungsflächen Bahn. 

Unterirdische Bahnsteige können weggelassen werden (Bahnhof Bern etc.). 

Beispiel 1 

 

Perrons zwischen den Geleisen sind immer als Bahn
steige zu erheben. 

Beispiel 2 

 

Bahnsteig auf BB-Art Bahn 
 
Seitliche Bahnsteige sind nur dann zu erheben, wenn 
eine klare Abgrenzung ersichtlich ist (Gebäude, Trot
toir, Strasse, humusierte Flächen, etc). 
 
Hier wird der Bahnsteig erhoben (neben den Geleisen 
angrenzend an Wiesland). 

 

4.8.1 Trambahnsteige 

Baulich abgetrennte Trambahngeleise werden als Bodenbedeckungsart Bahn erhoben. 

Sofern Trambahnsteige auf der Bodenbedeckungsart Bahn liegen, können diese Bahnsteige als EO 
Bahnsteig erhoben werden. Ansonsten sind isolierte Trambahnsteige als BB Verkehrsinsel zu definieren. 
Trambahnsteige, die im Trottoirbereich liegen, werden nicht separat ausgeschieden. 

 

Beispiel 1 

 

von links nach rechts; 
BB-Art: Trottoir, Bahn (geschottertes Tramtrassee), 
Strasse. 
EO-Art: im Bereich Bahn sind die Bahngeleise als Ach
sen und der Bahnsteig flächig zu erheben. 
 
Bahnsteig 
(siehe auch Beispiel 2 unter Kapitel 3.2.4 Bahn (Bo
denbedeckung)) 
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Beispiel 2 

 

Kein Bahnsteig, weil BB-Art ist Strasse_Weg und nicht 
BB-Art Bahn.  
 
Die erhöhte Fläche, die dem Zu- und Aussteigen der 
Tram-Fahrgäste dient, ist hier als BB Verkehrsinsel zu 
erheben.  

4.9 Brunnen 

In der Regel werden nur öffentliche Brunnen erhoben. Markante private Brunnen auf offen zugänglichen 
Plätzen und an Wegen können erhoben werden, falls sie als Orientierungsmerkmale dienen. Brunnen 
werden flächig an der äusseren Umrandung mit einfacher ausgezogener Linie erfasst. 

Beispiel 1 

 
 

Öffentliche feste Brunnen sind zu 
erheben. 
Die Darstellung ist zu generalisie
ren. 

 

3D: Wände und die Brunnen-Innen
bodenfläche werden modelliert. 

Beispiel 2 

 

 

Markante private Brunnen auf offen 
zugänglichen Plätzen und an We
gen können erhoben werden, falls 
sie als Orientierungsmerkmale die
nen. 
 
 
3D: Wände und die Brunnen-Innen
bodenfläche werden modelliert.  

4.10 Reservoir 

Unterirdische Wasser-Reservoire sind hier abzubilden.  

Wasser-Reservoire mit vorwiegend unterirdischer Bauart (max. 1 m aus dem Boden ragend) werden in 
der Informationsebene Einzelobjekte als Objekt-Art 'Reservoir' erhoben. 

Wasser-Reservoire werden den Gebäuden der Bodenbedeckung zugeordnet, wenn der dominierende Teil 
der Fassade als Baukubus sichtbar ist (siehe Beispiel 1), auch wenn sie kleiner als 6 m2 sind. 
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Wasser-Reservoire sind mit einem Objektnamen anzuschreiben (EO bzw. BB). 

Die Geometrie kann von den Projektplänen übernommen werden.  

 

Beispiel 1 

 

Wasser-Reservoir als Gebäude 

 

4.11 Pfeiler 

Massive Stützpfeiler (TS2 > 50cm, TS3-5 > 100cm) von Brücken und Unterständen werden erhoben. 

Pfeiler bei Gebäuden sind als "übriger Gebäudeteil" zu erheben. 

Beispiel 1 

  

Stützpfeiler von Brücken, Unter
ständen usw. sind zu erheben, 
wenn eine Seite in der TS2 > 50 
cm resp. in den TS3-5 > 100 cm 
überschreitet. 

 

 

3D: Stützen werden generalisiert 
und als Oberflächenobjekte mo
delliert. 

 




